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Trisomie-21-Test Elternschaft mit Hürden System «CURAtime»

Wunschkinder
Ein neuer Down-Syndrom-Test
Mit einem neuen, einfachen Test und ohne invasive Untersuchungen
lässt sich das Down-Syndrom in einem frühen Stadium der
Schwangerschaft feststellen. Das macht den Entscheid der Eltern
für oder gegen das Kind allerdings nicht leichter. 6

Für und wider den Trisomie-21-Test
Lilian Studer ist Christin und EVP-Grossrätin im Kanton Aargau.
Sie möchte, dass Eltern ein behindertes Kind als Geschenk ansehen.
Markus Hofmann, NZZ-Redaktor, Jurist und Ethiker, findet den
Begriff «Geschenk» in diesem Zusammenhang unpassend. 11

Leben mit Florence
Florence Schudel ist 16 und hat-wie alle Teenagermädchen in diesem
Alter-vor Kurzem begonnen, ihre Lippen zu schminken. Auch sonst
führt sie ein ziemlich normales Mädchenleben. Dass sie das Down-
Syndrom hat, ist nicht das Wichtigste in ihrem Leben-und auch
nicht in dem ihrer Eltern. 17

Unfassbares Glück
Eine Studie in Kanada zeigt: Eltern, die sich für ein behindertes Kind
entscheiden, bereuen diesen Entscheid in den seltensten Fällen. Im
Gegenteil: Sie sagen, die Kinder hätten ihr Leben bereichert. 20

Elternschaft mit einer geistigen Behinderung
Menschen mit einer geistigen Behinderung haben wie alle Menschen
ein Recht auf Elternschaft. Doch sie brauchen Beratung und
Unterstützung-vor und nach der Geburt des Kindes. 23

Eine behindertenfreie Gesellschaft?
Die immer besseren vorgeburtlichen Testmethoden steigern den
Druck, dass Eltern nur noch nicht-behinderte Kinder auf die Welt
bringen. Was heisst das für unsere Gesellschaft? 23

Menschen im Alter
Zufriedenheit in Heimen
Wie lebt es sich in den Alters- und Pflegeheimen in der Schweiz?
Eine Umfrage wollte Klarheit schaffen-und wirft neue Fragen auf. 29

Erwachsene mit Behinderung
Die Stärken stärken
Willem Kleine Schaars hat ein Modell entwickelt, wie bei der
Betreuung von erwachsenen Behinderten Selbst- und
Fremdbestimmung in ein sinnvolles Verhältnis gesetzt werden können. 32

Bessere medizinische Versorgung
Die medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung soll
verbessert werden. Betroffene haben Forderungen aufgelistet. 36

Management
Vom Heim zum Kompetenzzentrum
«CURAtime» ist ein Instrument zur Arbeitszeitanalyse in Altersund

Pflegeheimen. Es macht aus Heimen Kompetenzzentren. 40

Lohrs Legislatur
Das eigene Gewissen als Leitlinie
Der Thurgauer Nationalrat Christian Lohr über die vergangene
Herbstsession der Eidgenössischen Räte. 44

Journal
Kurzmitteilungen 45

Titelbild: Florence ist 16 Jahre alt und hat das Down-Syndrom. Ihre
Eltern entschieden sich bewusstfür das behinderte Kind. Sie haben es nie
bereut: «Wir würden mit niemandem tauschen.» Foto: Monique Wittwer
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